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L68507 Waldordnung Tirol

32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht

Norm

WaldO Tir §10

BAO §4 Abs1

Rechtssatz

Gemäß § 10 Abs 7 TWO entsteht der Abgabenanspruch jeweils mit dem Ablauf des Jahres, für das die Umlage erhoben

wird. Die Umlage ist längstens bis Ende Mai des jeweils folgenden Jahres mit Bescheid zur Zahlung binnen eines

Monats vorzuschreiben.

Schlagworte

Waldumlage;

Waldfläche;

Entstehung des Abgabenanspruchs;

falscher Abgabenzeitraum
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